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Der Gemeinderat Dübendorf hat am 7. Mai 2012 den öffentlichen Gestal-
tungsplan Dreieck Giessen Nord, datiert 1. Dezember 2011, festgesetzt. 
Gegenüber der Fassung vom 1. Dezember 2011 werden Art. 5 der Gestal-
tungsplanvorschriften und der Planungsbericht wie folgt geändert: 

Vorschriften 

Art. 5 
1Es gelten folgende Grundmasse: 

- Ausnützungsziffer, max. 165 % (150 %) 
- Freiflächenziffer, min. 20 % 
- Vollgeschosse, max. frei 
- Dachgeschosse keine 
- Gesamthöhe, max. 462.00 m ü.M. 
- Gebäudelänge, max. unbeschränkt 
- Grenzabstand, min. 3.5 m 
2Der Gebäudeabstand innerhalb der Baubereiche ist frei, soweit einwand-
freie wohnhygienische und feuerpolizeiliche Verhältnisse gewährleistet 
sind. 
3Besondere Gebäude im Baubereich B haben einen Grenzabstand von 
3,0 m einzuhalten. Im Übrigen gelten für besondere Gebäude die Bestim-
mungen der BZO. 

Planungsbericht 

3.2 Gestaltungsplanvorschriften (S. 12) 

Aus gestalterischen Gründen werden im Gestaltungsplan in Abweichung 
zur Grundordnung Dachgeschosse ausgeschlossen. Es sind somit nur 
Vollgeschosse und Untergeschosse zulässig. Die zulässige Vollgeschoss-
zahl ist wie in der Zentrumszone Z3 frei.  

In der Zentrumszone Z3 gemäss BZO mit einer Ausnützungsziffer von 
140 % sind Dachgeschosse zulässig. Um die realisierbaren Gesamtnutz-
flächen im Vergleich zur Grundordnung nicht zu schmälern, werden die 
ausnützungsbefreiten Flächen in Dachgeschossen insofern kompensiert, 
indem die zulässige Ausnützungsziffer im Gestaltungsplan um 25 % auf 
165 % erhöht wird.  

Als ausnützbare Grundfläche gilt die gesamte Fläche innerhalb des Gestal-
tungsplanperimeters. 
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